
Beschluss: 
 
Beschlusspunkt 2 wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 

2. Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und bauliche Realisierung der Maßnahme 
Geh- und Radweg „Hohes Ufer-Silberhöhe“ mit folgenden Ergänzungen: 

a. Alle Bäume entlang des Weges, die durch die Baumschutzsatzung 
geschützt sind, bleiben zwingend erhalten. 

b. Beim Bau des Weges sind besondere Maßnahmen zum Schutz der Bäume 
und deren Wurzeln vorzusehen. Bei Abgrabungen soll möglichst ein 
Saugbagger, der dabei wurzelschonender als eine Handschachtung 
vorgehen kann, eingesetzt werden. Die Oberflächenbefestigung soll, wenn 
dies erforderlich ist, auf Wurzelbrücken, die überbaut werden können, 
erfolgen. 

c. Für die vorgenannten Maßnahmen sind in der Ausschreibung 
entsprechende Eventualpositionen vorzusehen. 

d. Sind die vorgenannten Maßnahmen nicht möglich, so ist der Weg in seinem 
Verlauf so zu verlegen, dass eine Schädigung der Bäume vermieden wird. 
 

2. Der Stadtrat beschließt die weitere Planung und bauliche Realisierung der Maßnahme 
Geh- und Radweg „Hohes Ufer-Silberhöhe“ mit folgenden Ergänzungen: Alle Bäume 
entlang des Weges, die durch die Baumschutzsatzung geschützt sind, bleiben 
zwingend erhalten. 

 
Beschlusspunkt 3 mit folgendem Inhalt wird ergänzt: 
 

3. Folgende Maßnahmen werden geprüft: Beim Bau des Weges sind besondere 
Maßnahmen zum Schutz der Bäume und deren Wurzeln vorzusehen. Bei 
Abgrabungen soll möglichst ein Saugbagger, der dabei wurzelschonender als eine 
Handschachtung vorgehen kann, eingesetzt werden. Die Oberflächenbefestigung 
soll, wenn dies erforderlich ist, auf Wurzelbrücken, die überbaut werden können, 
erfolgen. Für die vorgenannten Maßnahmen sind in der Ausschreibung 
entsprechende Eventualpositionen vorzusehen. Sind die vorgenannten 
Maßnahmen nicht möglich, so ist der Weg in seinem Verlauf so zu verlegen, dass 
eine Schädigung der Bäume vermieden wird. 

 
 


